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Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a Abs. 1 BauGB 
 
Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a Abs. 1 BauGB, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
 

1. Begründung der Planungsabsicht 
Teiländerungsbereich 1  
Für einen ca. 3.6 ha großen, westlich der BAB 7 in der Gemarkung Ostheim gelegenen Teilbereich 
des Bebauungsplans Nr. 2 "Industrie- und Gewerbegebiet Feldwiese“ soll perspektivisch keine Ent-
wicklung mehr erfolgen und der Bebauungsplan daher in diesem Bereich aufgehoben werden. 
Nicht in den Aufhebungsbereich des Bebauungsplans einbezogen werden sollen die Flächen, inner-
halb deren sich ein Werbeturm sowie die zugehörige Erschließungsstraße und bestehende Regen-
rückhaltebecken befinden (Flurstück. 165 sowie Flurstücke 167 bis 169 von Flur 8 in der Gemarkung 
Ostheim). Der Werbeturm wurde im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industrie- 
und Gewerbegebiet Feldwiese“ zugelassen. 
Ebenfalls nicht aufgehoben werden soll die als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern auf 
Flurstück 164. 
Der Teilaufhebungsbereich des Bebauungsplans mit der Größe von ca. 3,6 ha umfasst die Flur-stücke 
165 (teilw.) und 166 von Flur 8 in der Gemarkung Ostheim. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren durch die Gemeinde Mals-feld. 
Geplant ist die Änderung der Darstellung der gewerblichen Bauflächen (FNP: 4,6 ha) in Fläche für die 
Landwirtschaft. 
 
Teiländerungsbereich 2 
Der Zweckverband Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal (ZGMF) beabsichtigt einem privaten Vor-
habenträger die Ansiedlung eines Hochregallagers / Verteilzentrums im Zweckverbandsgebiet zu er-
möglichen. 
Hierzu ist die 14. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industrie- und Gewer-
begebiet Feldwiese" in der Gemarkungen Ostheim geplant. Für die ca. 3,6 ha große Erweite-
rungsfläche nach Osten in Richtung der Ortslage von Elfershausen ist die 39. Änderung des Flä-
chennutzungsplans erforderlich. Die Fläche umfasst die Flurstücke 86/48, 45 und 92/63 (teilw.). von 
Flur 3 der Gemarkung Elfershausen. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren durch die Gemeinde Mals-feld. 
Ziel der Planung ist in erster Linie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region. Am 
aktuellen Standort des Vorhabenträgers in Melsungen ist keine entsprechende Erweiterung für das 
geplante Vorhaben möglich. 
Die Inanspruchnahme von im Regionalplan Nordhessen 2009 als Vorranggebiet für die Land-
wirtschaft ausgewiesenen Flächen (Erweiterungsbereich) soll im Rahmen eines Flächentauschs mit 
den im Rahmen der Teilaufhebung im Zuge der 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 aufgegebe-
nen Flächen erfolgen, so dass hier kein Abweichungsverfahren vom Regionalplan notwendig wird. 
Geplant ist die Änderung der Darstellung in eine gewerbliche Baufläche. 

 
2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange  
Der Umweltbericht soll dazu dienen, die möglichen Auswirkungen der Planung umwelt- bzw. schutz-
gut bezogen entsprechend der genannten gesetzlichen Vorgaben insbesondere aus städtebaulicher, 
landschafts-/freiraumplanerischer und naturschutzfachlicher Sicht aufzuzeigen. 
In dem Umweltbericht wurden die umweltrelevanten Fragestellungen unter dem Gesichtspunkt der 
Betroffenheit spezifischer Schutzgüter aufgearbeitet. Dabei wurden neben den so genannten natur-
schutzfachlichen Schutzgütern (Boden, Wasser, Klima, Flora/Fauna/Lebensgemeinschaften, Land-
schaftsbild) auch sozio-kulturelle Schutzgüter, d.h. die jeweiligen Betroffenheiten von Menschen und 
deren spezifischen Nutzungsanforderungen in den Umweltbericht einbezogen. 
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Zusammenfassende Eingriffsbewertung 
Bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen ist über Eingriffe in Na-
tur und Landschaft gemäß § 1a BauGB und nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu entscheiden.  
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 20 i. V. mit § 1a Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch 
die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berück-
sichtigen.  
Beeinträchtigungen  
Folgende Beeinträchtigungen sind zu prognostizieren: 

 Im Teiländerungsbereich 2 großflächiger Verlust von Böden einschließlich de-
ren Regelungsfunktionen, Verlust leistungsfähiger und gut zu bewirtschaftender 
Böden für die Landwirtschaft 

 Verlust von Lebensraum für Offenlandarten  
 Reduzierung von Kaltluftentstehungs- und –abflussflächen 
 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und Beeinträchtigung von Blickbezie-

hungen (exponierte Lage und bandartige Entwicklung nach Osten) 
 Heranrücken mit großvolumiger Bebauung an den westlichen Ortsrand von El-

fershausen (ca. 300 m Distanz) 
Die Wirkungs- und Risikoanalyse zeigt auf, dass die Eingriffswirkungen auf spezifische Schutzgüter 
z.T. als gering bzw. gering – mittel einzustufen sind (Wasser, Klima, Erholungs-/Freiraumnutzung, Kul-
tur-/Sachgüter).  
Eine mittlere bis hohe Eingriffswirkung ist in Teilbereichen (Teiländerungsbereich 2) auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Blickbeziehungen zu prognostizieren, hier besteht ebenfalls eine hohe Eingriffs-
wirkung auf das Schutzgut Boden. 

 

3. Art und Weise der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungs-
planverfahren 

 
Aufstellungsbeschluss 
§ 2 Abs. 1 BauGB: Für die 39. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Malsfeld erfolgte 
am 14.11.2024 die förmliche Aufstellung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Malsfeld (am 
18.01.2025 ortsüblich bekannt gemacht). 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 3 Abs. 1 BauGB: Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 20.01.2025 bis 
einschließlich 21.02.2025 (Bekanntmachung am 18.01.2025). 
§ 3 Abs. 2 BauGB: Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit vom 
04.07.2025 bis einschließlich 06.08.2025, ortsüblich bekannt gemacht am 03.07.2025. 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 4 Abs. 1 BauGB: Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit 20.01.2025 bis einschließlich 21.02.2025 mit Anschrei-
ben vom 16.01.2024 
§ 4 Abs. 2 BauGB: Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 04.07.2025 bis einschließlich 06.08.2025 mit Anschreiben vom 
03.07.2025. 
 
4. Anregungen und Hinweise im Rahmen der Beteiligung (Parallelverfahren) 
 
Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung wurden wie folgt berücksichtigt 
bzw. abgewogen: 
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Frühzeitige Beteiligung:  
 

Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

1 / Amt für Bo-
denmanagement 
Homberg (Efze) 

Stellungnahme vom 13.02.2025 
Die Belange der von der Flurbereinigungsbe-
hörde zu vertretenden Aufgabenbereichen 
werden dahingehend berührt, dass das Vor-
haben im Flurbereinigungsverfahren Malsfeld- 
Ostheim-West F 862 liegt. Ansprechpartner 
für das Flurbereinigungsverfahren ist Herr 
Schwarz (0611 5352225) 
Es bestehen keine Bedenken gegen die 
obengenannte Planung. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen und beachtet. 

2 / Autobahn 
GmbH 

Stellungnahme vom 13.02.2025 
Mit der o.g. E-Mail baten Sie für die Gemeinde 
Malsfeld im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
um Stellungnahme zur 39. Änderung des Flä-
chennutzungsplans (Teiländerungsbereiche 1 
und 2) auf dem Gebiet der Gemeinde Mals-
feld.  
Unter der in der E-Mail genannten Adresse 
konnten die Planunterlagen zur Bauleitpla-
nung auf der Homepage der Gemeinde Mals-
feld eingesehen und heruntergeladen werden.  
  
Als Autobahn GmbH des Bundes und Träger 
der Straßenbaulast für die dortige A7 nehmen 
wir zur o.g. Bauleitplanung wie folgt Stellung:  
  
zu Teiländerungsbereich 1  
 Für einen ca. 4,6 ha großen, westlich der A7 
in der Gemarkung Ostheim gelegenen Teilbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 2 „Industrie- 
und Gewerbegebiet Feldwiese“ soll perspekti-
visch keine Entwicklung mehr erfolgen und 
der Bebauungsplan daher in diesem Bereich 
aufgehoben werden. Geplant ist die Änderung 
der Darstellung der gewerblichen Bauflächen 
in Fläche für die Landwirtschaft.  
  
Gegen die vorstehend beschriebene Ände-
rung und Teilaufhebung des Bebauungsplans 
Nr. 2 besehen keine grundsätzlichen betriebli-
chen und straßenbaulastträgerbezogenen Be-
denken.  
 
zu Teiländerungsbereich 2  
Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

mehr als 100 m zum äußeren befestigten 
Fahrbahnrand der bestehenden A7 und damit 
außerhalb der Anbauverbots- bzw. Anbaube-
schränkungszone längs der Bundesautobahn. 
Anbaurechtliche Belange nach § 9 FStrG sind 
somit von der Bauleitplanung nicht betroffen.  
  
Jedwede Blendwirkung durch Lichtemissionen 
und installierte Beleuchtungseinrichtungen 
oder sonstige Anlagen zur Gewinnung solarer 
Strahlungsenergie gegenüber den Verkehrs-
teilnehmern auf der Autobahn ist auszuschlie-
ßen. Es darf zu keiner Zeit des Jahres zu ei-
ner Blendung kommen, um die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf der vorbeifüh-
renden A7 zu gewährleisten.  
  
 
 
 
 
 
Von der A7 gehen schädliche bzw. störende 
Emissionen (u.a. Lärm, Abgase, Schadstoffe) 
aus. Weder der Vorhabenträger oder Bauher-
ren noch etwaige Rechtsnachfolger können 
Entschädigungsansprüche, die sich durch das 
Vorhandensein oder den Betrieb auf der Au-
tobahn ergeben oder ergeben können, gel-
tend machen. Dies gilt auch für den Fall der 
Zunahme des Verkehrsaufkommens und 
wenn auf der Autobahn Instandsetzungs- oder 
Ausbauarbeiten ausgeführt werden.  
  
Etwaige Ansprüche gegenüber dem Straßen-
baulastträger der Autobahn, z.B. auf aktiven 
wie passiven Schallschutz, sind sowohl zum 
jetzigen Zeitpunkt als auch zukünftig ausge-
schlossen. Forderungen zur Umsetzung ver-
kehrsbehördlicher Maßnahmen zum Lärm-
schutz entlang der Autobahn werden ebenfalls 
ausgeschlossen.  
  
Die Auswirkungen der zusätzlichen Verkehre 
infolge der Ansiedlung eines Hochregallagers 
/ Verteilzentrums auf die A7 und die An-
schlussstelle Malsfeld sind durch Vorlage ei-
nes aktuellen Verkehrsgutachtens bzw. die 
Fortschreibung des bereits vorhandenen Gut-

 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
Erläuterung: Ein entsprechen-
der Hinweis erfolgt auf Bebau-
ungsplanebene im Rahmen der 
14. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 2 Industrie- und Ge-
werbegebiet Feldwiese“ des 
Zweckverbandes Gewerbege-
biet Mittleres Fuldatal unter 
dem Punkt „Hinweise“, Unter-
punkt „Lichtimmissionen“. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
Erläuterung: Die Vorlage des 
genannten Gutachtens erfolgt 
auf Bebauungsplanebene im 
Rahmen der 14. Änderung des 
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

achtens (Oppermann GmbH, Juni 2020) auf-
zuzeigen/nachzuweisen. Solange das Gutach-
ten nicht vorliegt, kann dem Vorhaben aus 
straßenverkehrsrechtlicher Sicht nicht zuge-
stimmt werden.  
  
 
 
Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer 
ablenken können und somit geeignet sind die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu 
gefährden, dürfen nicht errichtet werden. 
Hierbei genügt bereits eine abstrakte Gefähr-
dung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen.  
Die Errichtung von Werbeanlagen unterliegt 
der Genehmigung oder Zustimmung des 
Fernstraßen-Bundesamtes.  
  
 
 
 
Bei der vorstehenden Stellungnahme zur Bau-
leitplanung der Gemeinde Malsfeld handelt es 
sich um eine Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 
4 BauGB und nicht um eine Mitwirkung im 
Sinne des § 9 Abs. 7 FStrG.  
  
Abschließend bitten wir um weitere Beteili-
gung am Verfahren.  
 

Bebauungsplans Nr. 2 Indust-
rie- und Gewerbegebiet Feld-
wiese“ des Zweckverbandes 
Gewerbegebiet Mittleres Fulda-
tal, hier: im weiteren Verfahren 
zum Entwurf. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
Erläuterung: Ein entsprechen-
der Hinweis erfolgt auf Bebau-
ungsplanebene im Rahmen der 
14. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 2 Industrie- und Ge-
werbegebiet Feldwiese“ des 
Zweckverbandes Gewerbege-
biet Mittleres Fuldatal. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
Der Bitte wird entsprochen. 
 

3 / Hessen Mobil 
Straßen- und Ver-
kehrsmanagement 

Stellungnahme vom 12.02.2025 
Im Rahmen der o.g. Beteiligung gebe ich mei-
ne Stellungnahme ab. Von der gleichzeitig 
durchgeführten öffentlichen Auslegung habe 
ich Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
beinhaltet die Belange der integrierten Sied-
lungs- und Verkehrsplanung und die der be-
troffene Straßenbaulastträger. 
Die Gemeinde Malsfeld plant die 39. Ände-
rung des Flächennutzungsplans, um zwei Teil-
flächen neu auszuweisen: 
 
1. Teilfläche 1 befindet sich westlich der A7 
(von NK 4922 069 bis NK 4922 016, ca. bei 
Str.-km 0,404 bis 0,525) und umfasst eine 
Fläche von etwa 4,6 Hektar. Der Bereich ist 
derzeit als gewerbliche Baufläche ausgewie-
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

sen, wird jedoch überwiegend landwirtschaft-
lich genutzt. Da keine gewerbliche Entwick-
lung mehr geplant ist, soll sie in landwirt-
schaftliche Fläche umgewandelt werden. Ein 
Werbeturm, eine Erschließungsstraße und ein 
Regenrückhaltebecken sollen nicht in den 
Aufhebungsbereich einbezogen werden. 
2. Teilfläche 2 befindet sich im Zuge der L 
3435 (von NK 4922 008 bis NK 4822 067, ca. 
bei Str.-km 0,193 bis 0,350) und umfasst rund 
3,6 Hektar. Derzeit wird die Fläche landwirt-
schaftlich genutzt, soll jedoch in eine gewerb-
liche Baufläche umgewandelt werden. Geplant 
ist dort die Ansiedlung eines Hochregalla-
gers/Verteilzentrums. 
 
Folgende fachliche Informationen habe ich 
anzuführen: 
1. Von der Landesstraße gehen schädliche 
Immissionen (Lärm und Luftverunreinigungen) 
aus. Es ist Sache des Trägers der Bauleitpla-
nung die erforderlichen Nachweise zu führen 
und ggf. Vorkehrungen zu treffen. Kosten oder 
anteilige Kosten hierfür werden durch die 
Straßenbaulastträger nicht übernommen. 
 
2. Den nachgeordneten Verfahren der Bau-
leitplanung bleiben die Einzelheiten vorbehal-
ten. Dieses sind insbesondere die Sichtflä-
chen und die verkehrliche Erschließung von 
den klassifizierten Straßen. Auf die Bauver-
botszone mit 20 m und die Baubeschrän-
kungszone mit 40 m weise ich hin. 
 
Seitens Hessen Mobil bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Ich bitte darum, mir den Beschluss der Ge-
meindeverordneten zuzusenden. 
 
Hinweis: Der Veröffentlichung personenbezo-
gener Daten wird widersprochen. Daher bitte 
ich Sie, personenbezogene Daten vor der 
Veröffentlichung unkenntlich zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Der Bitte wird entsprochen. 
 
 
Wird beachtet. 
Es werden keine personenbe-
zogenen Daten veröffentlicht. 

14 / Hess. Lan-
desamt für Denk-
malpflege – Bau- 
und Kunstdenk-
malpflege 

Stellungnahme vom 24.01.2025 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 
Belange der Bodendenkmalpflege bleiben 
hiervon unberührt und liegen im Zuständig-

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 



Zusammenfassende Erklärung 39. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Malsfeld 
 

 
 

 

 
Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

keitsbereich der hessenARCHÄOLOGIE, Au-
ßenstelle Marburg. 
 

15 / IHK - Koordi-
nierungsbüro für 
Raumordnung und 
Stadtentwicklung 

Stellungnahme vom 19.02.2025 
Wir haben die oben genannten Pläne geprüft 
und festgestellt, dass nach unserem Kennt-
nisstand Interessen der gewerblichen Wirt-
schaft nicht nachteilig berührt werden. 
Daher haben wir keine Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

16 bis 21 / Kreis-
ausschuss des 
Schwalm-Eder-
Kreises 
 

Stellungnahme vom 12.02.2025 
Wir nehmen Bezug auf Ihre Mail vom 
16.01.2025 und übersenden anbei die ge-
sammelten Stellungnahmen unseres Hauses 
zu dem vorgenannten Verfahren: 

 

 1. Fachbereich 30 – Recht, Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, AG 30.5 – Straßen-
verkehrsbehörde 
Gegen die 39. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Malsfeld bestehen 
aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht keine 
Bedenken. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 2. Fachbereich 37 – Brand-, Katastrophen-
schutz und Rettungswesen 
Zu der o.a. Bauleitplanung bestehen keine 
brandschutztechnischen Bedenken. 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 3. Fachbereich 53 – Gesundheit  
Zu der o. g. Bauleitplanung bestehen von Sei-
ten der Arbeitsgruppe 53.3 „Öffentliche Hygi-
ene“ keine Bedenken. 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 4. Fachbereich 60 – Bauen und Umwelt 
a) AG 60.2 - Untere Bauaufsichts- und Denk-
malschutzbehörde 
Gegen die die geplante Aufstellung / Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Malsfeld bestehen keine baurechtli-
chen Bedenken. Denkmalschutzrechtliche Be-
lange sind nicht berührt. 
 
b) AG 60.3 - Umwelt 
Aus wasseraufsichtlicher Sicht bestehen ge-
gen den o.a. Vorentwurf 39. Änderung F-Plan 
der Gemeinde Malsfeld, OT Ostheim und OT 
Elfershausen, Teiländerungsbereich 1 und 2, 
keine Bedenken. Trinkwasserschutz- und 
Überschwemmungsgebiete werden nicht be-
rührt. 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

Gegen die 39. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Malsfeld zur 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für einen Flächentausch von ge-
werblichen Bauflächen und Flächen für die 
Landwirtschaft in den Teiländerungsbereichen 
1 und 2 bestehen aus Sicht des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
 
Durch die Änderung des Flächennutzungspla-
nes (FNP) als vorbereitenden Bauleitplan er-
geben sich zunächst keine direkten Beein-
trächtigungen für das Landschaftsbild und die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes. Hierdurch ändern sich die pla-
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen um 
die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung 
zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen umsetzen zu können. 
 
Im parallel durchgeführten Bauleitplanverfah-
ren zur Aufstellung der 14. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 2 „Industrie- und Gewer-
begebiet Feldwiese“ sind für die im Umweltbe-
richt beschriebenen Eingriffe in Natur und 
Landschaft geeignete naturschutz- und arten-
schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen fest-
zulegen. Die naturschutzfachliche Stellung-
nahme hierzu erfolgt auf der Ebene der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung zum Vorentwurf 
der vorgenannten14. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 2. 
 
Abschließend bitten wir um Beachtung und 
Prüfung des nachfolgenden Hinweises: 
 
In der Begründung zum späteren Planentwurf 
der 39. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) bitten wir um Klarstellung des letzten 
rechtmäßigen Planstandes für den Teilände-
rungsbereich 1. Nach unserer Aktenlage 
müsste es sich hierbei um die 19. Änderung 
des FNP handeln (vgl. auch Internetportal 
Bauleitplanung Hessen bzw. Geoportal Hes-
sen). Demnach weicht dieser Planstand von 
der Darstellung der Abb. 1 in der Begründung 
zum vorliegenden Vorentwurf ab. Wir bitten 
daher um Prüfung und ggf. Anpassung der 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die Abbildung 1 zeigt den 
Teiländerungsbereich 1 der 
geplanten 39. Änderung des 
Flächennutzungsplanes auf 
Grundlage der Arbeitskarte 
mit Stand 2024 und im Be-
reich der rechtskräftigen 19. 
Änderung des FNP. 
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Planunterlagen.  
Um Missverständnisse aus-
zuschließen erfolgt eine re-
daktionelle Änderung der 
Grafik. 

 5. Fachbereich 80 – Wirtschaftsförderung  
Gegen die o. a. Bauleitplanung bestehen kei-
ne Bedenken. 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 6. Fachbereich 83 — Landwirtschaft und 
Landentwicklung 
Der Fachbereich für Landwirtschaft und Land-
entwicklung verweist auf die Stellungnahmen 
zur 13. Änderung und Teilaufhebung des Be-
bauungsplanes Nr. 2 „Industrie- und Gewer-
begebiet Feldwiese“ und zur 14. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Industrie- und Gewerbegebiet Feldwiese“. Da 
die 39. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren durchgeführt wird und ei-
ne inhaltliche Überschneidung erfolgt, wird 
keine separate landwirtschaftliche Stellung-
nahme abgeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

22 / Regionalbau-
ernverband 
Kurhessen e.V. 

Stellungnahme vom 21.02.2025 
Zu den o. g. Planunterlagen und der damit u. 
a. verbundenen Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 2 „Industrie- und Gewerbegebiet 
Feldwiese“ im Ortsteil Ostheim bzw. Elfers-
hausen bestehen seitens der örtlichen Land-
wirtschaft nachfolgende Bedenken. Die Inhalte 
wurden in Abstimmung mit dem zuständigen 
Ortslandwirt erarbeitet.  
  
Es handelt sich bei dem Baugrund für die ge-
plante Entwicklungsfläche, auf der eine Erwei-
terung des bereits vorhandenen Gewerbege-
bietes errichtet werden soll, um sehr gute 
landwirtschaftliche Böden von mehr als 70 
Bodenpunkten (vgl. Agrarviewer Hessen). 
Dieses vorzügliche Ertragspotential spiegelt 
sich in der Einstufung im Regionalplan als so-
genannte Vorrangfläche Landwirtschaft wider.  
 
Der Verlust dieser hochertragreichen Böden 
ist für die Landwirtschaft schmerzhaft, da mit 
Ausweisung der bekannten Entwicklungsflä-
che diese Böden unwiederbringlich verloren 
gehen und somit der Nahrungsmittelerzeu-
gung gänzlich entzogen werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Die Flächenwahl erfolgte nach 
Prüfung alternativer Möglichkei-
ten. 
Für das geplante Vorhaben wa-
ren innerhalb des Zweckver-
bandsgebietes keine geeigne-
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In diesem Zusammenhang merkt der Unter-
zeichner grundsätzlich an, dass bei der Schaf-
fung von weiteren Gewerbe-/Industrieflächen 
die Verfügbarkeit von vorhandenen, ungenutz-
ten Bestandsflächen, Baulücken etc. zu prüfen 
ist, mit dem Ziel, die erneute Versiegelung von 
landwirtschaftlichen Flächen soweit wie mög-
lich zu vermeiden. In diesem Zusammenhang 
verweisen wir auf die Regelungen „Vorrang 
Innenentwicklung“ und „Umwidmungssperr-
klausel“ gem. § 1 BauGB.  
 
Im Regionalplan Nordosthessen heißt es: „In 
den in der Karte festgelegten „Vorranggebie-
ten für Landwirtschaft“ hat die landwirtschaftli-
che Bodennutzung Vorrang vor anderen 
Raumansprüchen. In diesen Gebieten sind 
Nutzungen und Maßnahmen nicht zulässig, 
die die landwirtschaftliche Bodennutzung ein-
schließlich Tierhaltung ausschließen oder we-
sentlich erschweren.“    
Die Regionalplanung gewährleistet damit den 
Schutz von landwirtschaftlichen Böden als ei-
ne der wichtigen Produktionsfaktoren bei der 
Lebensmittelerzeugung und sichert insofern 
die Existenzgrundlage für zahlreiche landwirt-
schaftliche Betriebe.  
  
Die Rücknahme von bereits im 39. Flächen-
nutzungsplan bzw. Bebauungsplan Nr. 2 der 
Gemeinde Malsfeld als Gewerbegebiet aus-
gewiesene Flächen hin zu einer landwirt-
schaftlichen Nutzung stellt aufgrund deutlich 
geringerer Bodenqualitäten und Flächenzu-
schnitten keine adäquate Kompensation im 
Sinne der Landwirtschaft dar und ist insofern 
nicht als 1:1-Tausch zu bewerten. Der Unter-
zeichner verweist in diesem Zusammenhang 
u. a. auf Daten des „Agrarviewer Hessen“. Die 
der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 
2 zu Grunde liegenden Flurstücke 143 (teilw.), 
157(teilw.), 164 (teilw.), 165 (teilw.) und 166 
von Flur 8 in der Gemarkung Ostheim weisen 
im Durchschnitt eine Ackerzahl von rund 30 
Wertpunkten auf.  
 
 
 
 

ten, vorhandenen, ungenutzten 
Bestandsflächen oder Baulü-
cken in entsprechender Größe 
vorhanden. 
Die Belange der Landwirtschaft 
wurden mit entsprechendem 
Gewicht in die Abwägung ein-
gestellt. Für die in Anspruch 
genommene Fläche erfolgt ein 
Flächentausch. 
 
Die Stellungnahme des Regie-
rungspräsidiums Kassem, Re-
gionalplanung stimmt diesem 
Flächentausch zu: 
„Mit den vorliegenden Bauleit-
planungen sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung des beste-
henden Industrie- und Gewer-
begebietes „Feldwiese“ in Mals-
feld geschaffen werden. Die 
avisierte Erweiterung östlich der 
BAB 7 (14. Änderung und Er-
weite-rung B-Plan Nr. 2) geht 
mit einer Teilaufhe-bung (13. 
Änderung und Teilaufhebung B-
Plan Nr. 2) bereits bestehender 
Industrie- und Ge-werbeflächen 
westlich der BAB 7 einher.  
Zu dem Vorhaben hatte es im 
Vorfeld bereits Abstimmungen 
mit der Oberen Landespla-
nungsbehörde gegeben. Die 
Aufhebung eines Vorranggebie-
tes Industrie und Gewerbe Be-
stand einerseits sowie die Inan-
spruchnahme von Flächen des 
festgelegten Vorranggebietes 
für Landwirtschaft andererseits 
finden im Rahmen eines raum-
ordnerischen Flächentauschs 
statt, so dass für die Umset-
zung der Planung kein Zielab-
weichungsverfahren vom Regi-
onalplan Nordhessen 2009 
notwendig wird.  
Seitens der Regionalplanung 
kann dem geplanten Flächen-
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Das landwirtschaftliche Ertragspotential der 
Tauschfläche beträgt insofern nicht einmal die 
Hälfte der Erweiterungsfläche in Richtung El-
fershausen. Letzteres findet in der vorgelegten 
Planung keine Berücksichtigung und wird da-
her kritisch angemerkt.  
  
 
 
 
 
 
Hinsichtlich Abschnitt 6.2 „Maß der baulichen 
Nutzung“ merkt der Unterzeichner kritisch die 
vorgesehenen Gebäudehöhen an (GI 1-
Bereich 28 m, GI 2-Bereich 32 m). Die geplan-
ten baulichen Höhen in Verbindung mit der 
Grundfläche von rd. 30.000 m2 können zu ei-
ner nicht unerheblichen Verschattung der an 
den Teiländerungsbereich 2 angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen führen. Letz-
teres ist durch entsprechende Abstände der 
baulichen Nutzung zu vermeiden.  
  
Die Erschließung der Erweiterungsfläche soll 
nach vorliegender Planung über die vorhan-
dene Zufahrt der L3224 erfolgen. Die bauli-
chen Breiten der vorhandenen Landstraße, 
insbesondere im Bereich der Zu- und Abfahr-
ten lassen eine zu geringe bauliche Dimensi-
onierung vermuten. Hinsichtlich des vorgeleg-
ten Verkehrsgutachtens stellt sich daher die 
Frage, ob landwirtschaftlicher Verkehr mit Re-
gelbreiten von 3 m sowie ggf. Überbreiten 
nach Sondergenehmigung sowie Zuglängen 
bis zu 18 m und zulässigen Gesamtmassen 
im Umfang von rd. 40 t bei der verkehrlichen 
Standortanalyse berücksichtigt wurden. Der 
Unterzeichner regt an, dem Begegnungsver-
kehr zwischen Lkw/Sattelzügen mit vorge-

tausch zugestimmt werden. 
Zwar weist die Erweiterungsflä-
che hinsichtlich der Bodenwer-
tigkeit höhere Bodenpunkte auf 
als die Tauschfläche, dafür ist 
die Tauschfläche annähernd 1 
ha größer als die Erweiterungs-
fläche.“ 
 
Der Konflikt wird zur Kennt-
nis genommen und in die 
Abwägung eingestellt. Die 
Gewichtung wird hier stärker 
in die Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen ge-
genüber den berechtigten In-
teressen der Landwirtschaft 
gelegt. 
 
 
 
 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 
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nannten landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
durch eine bauliche Ertüchtigung der Land-
straße sowie der Kreuzungsbereiche vorzu-
beugen.  
  
Abschnitt 8 „Ver- und Entsorgung“ ist zu ent-
nehmen, dass unbelastetes Niederschlags-
wasser vor Ort versickern soll. Weitere Details 
zu der Entwässerung Geltungsbereiches im 
Umfang von 13,1 ha sind der vorliegenden 
Begründung nicht zu entnehmen. In diesem 
Zusammenhang wurde uns von mehreren 
praktizierenden Landwirten der Region berich-
tet, dass die Vorflut über den Hebelbach so-
wie insbesondere dem Rhündabach in den 
vergangenen Jahren im Zuge des Ausbaus 
des Gewerbegebietes deutlich zugenommen 
hat und die jeweiligen Wasserpegel gestiegen 
sind. Die bisherigen Entwässerungsmaßnah-
men werden demnach den umfänglichen Flä-
chenversiegelungen und der damit verbunde-
nen Konzentration von Oberflächenwasser 
nicht gerecht. Die vorliegende Planung lässt 
die versiegelten Flächen um weitere rd. 
100.000 m2 ansteigen und wird somit die Ent-
wässerungssituation zusätzlich verschärfen. 
Bei der Schaffung von ausreichenden Vorflut-
kapazitäten besteht demnach Handlungsbe-
darf, bspw. durch die bauliche Ertüchtigung 
der bestehenden Grabenstrukturen. Andern-
falls ist zu befürchten, dass weiteres Regen-
wasser, welches im Zuge der vorliegenden 
Entwässerungsplanung in Richtung Rhünda 
abgeleitet wird, die Überflutung bzw. Vernäs-
sung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
insbesondere im Falle von Starkregenereig-
nissen, deutlich begünstigt. Der Unterzeichner 
bittet daher um eine geregelte Abwasserfüh-
rung respektive eines Abwasserkonzeptes, 
welches sich nicht nur auf die maßnahmenge-
genständliche Fläche begrenzt, sondern 
ebenso südliche und somit unterliegende Flä-
chen großräumig mit einbezieht.  
 
Hinsichtlich dem noch offenen Themenfeld 
Kompensation (Kapitel 4) weist der Unter-
zeichner vorsorglich daraufhin, dass natur-
schutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
auf das notwendigste Maß zu begrenzen sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 
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und keinesfalls zu Lasten Landwirtschaftlichen 
Vorrangflächen gehen sollten. Die Möglichkeit 
der Ersatzzahlung nach Kompensationsver-
ordnung stellt gegenüber dem Ziel des spar-
samen Umgangs mit Fläche ein adäquates 
Mittel dar. Im Weiteren wird auf die Inhalte von 
§ 15 Abs. 3 BNatSchG verwiesen.  
  
In einer Gesamtbewertung stellt die geplante 
Maßnahme einen nicht unerheblichen Eingriff 
in die örtliche Agrarstruktur dar.   
  
Der Unterzeichner bittet daher die vorliegende 
Begründung in den dargelegten Punkten 
nachzubessern.   
  
Bei Rückfragen stehen wir gern zur Verfü-
gung. 

 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 
 
 
 
 
 

29 / NVV Stellungnahme vom 16.01.2025 
Im Zuge der geplanten Erschließung weiterer 
Gewerbeflächen nordöstlich von Ostheim 
möchten wir um Abstimmung bezüglich der 
ÖPNV-Anbindung bitten.  
 
Wie wir den Unterlagen entnehmen können, 
ist es angedacht, dass auch die Fläche ober-
halb des Zentrallagers der Firma Rossmann 
für Logistikflächen erschlossen werden soll.  
Uns haben bereits von den ansässigen Fir-
men sowie kommunaler Ebene Fragen er-
reicht, wie die Zugänglichkeit für Mitarbeitende 
der Firmen an den ÖPNV verbessert werden 
kann. 
 
Im Bereich der Logistikstandorte gibt es nur 
durch die Haltestelle Ostheim Gewerbegebiet 
eine ÖPNV-Erschließung. Diese Haltestelle 
befindet sich jedoch fußläufig schwer bis gar 
nicht erreichbar (da es keinen straßenbeglei-
tenden Fußweg zur L3224 gibt) für die vorge-
sehene Fläche. 
Wir bitten daher die Gemeinde sowie zustän-
dige Stellen beim Landkreis und Straßenbau-
lastträger um Abstimmung, wo im Bereich der 
Kreuzung Einfahrt Rossmann / L3224 / Straße 
Bornwiese eine Bushaltestelle eingerichtet 
werden kann, inklusive sicherer Zuwegung für 
Fahrgäste. An der Stelle kommt Montags bis 
Sonntags (sprich täglich) im Stundentakt die 

 
 
Der Bitte wird entsprochen. 
Die Gemeinde Malsfeld wird 
eine entsprechende Abstim-
mung mit dem NVV vorneh-
men. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
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Buslinie 490 vorbei, welche von Schwalmstadt 
über Homberg nach Melsungen verkehrt und 
somit für Mitarbeitende eine attraktive ÖPNV-
Zuwegung bedeutet und den vielfach geäu-
ßerten Wünschen nach einer Verbesserung 
der Zugänglichkeit Rechnung tragen kann. 
Um dies zeit- und kilometerneutral zu gestal-
ten würden wir die Einrichtung einer Haltestel-
le im Bereich der genannten Fläche ausdrück-
lich begrüßen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Beachtung sowie 
Berücksichtigung dieser Stellungnahme! 

 
 
 
 
 
Die Anregung wird beachtet. 
Die Gemeinde prüft in Ab-
stimmung mit dem Landkreis 
und Straßenbaulastträger, ob 
und wo im Bereich der Kreu-
zung Einfahrt Rossmann / 
L3224 / Straße Bornwiese ei-
ne Bushaltestelle eingerichtet 
werden kann, inklusive siche-
rer Zuwegung für Fahrgäste. 
Entsprechende Abstimmungen 
werden bereits seit 2022 u.a. 
mit dem Kreis, dem NVV, Büro 
Intium, Hessen Mobil und der 
Gemeinde Malsfeld geführt 
(Neubau Rad- und Gehwege im 
Gewerbegebiet Mittleres Fulda-
tal sowie Bushaltestelle) und es 
werden aktuell Lösungen erar-
beitet. 

31 / Regierungs-
präsidium Kassel 

Stellungnahme Dezernat 31.5 Kommunales 
Abwasser, Gewässergüte, Industrielles 
Abwasser, Wassergefährdende Stoffe vom 
17.01.2025: 
Liegt in der Zuständigkeit der UWB. 
 
Stellungnahme der Oberen Forstbehörde-
vom 20.01.2025: 
Zu der vorgelegten Planung nehme ich als 
Obere Forstbehörde wie folgt Stellung: 
Forstrechtliche Belange werden durch das 
Vorhaben nicht berührt. Gegen die Planung 
bestehen keine forstrechtlichen Bedenken. 
Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz 
(HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458), zu-
letzt geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 
(GVBl. S. 126) 
 
Stellungnahme Dezernat 34 (Bergbau) vom 
30.01.2025 
vom Dezernat 34 zu vertretende öffentlich-
rechtliche Belange des Bergbaus stehen dem 
o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorlie-
genden Unterlagen, nicht entgegen. 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der 
Teiländerungsbereich 1 von den Berechti-
gungsfeldern „Dagobertshausen“, „Mosheim 
III“, „Sipperhausen II“ und „Lohkopf“ überdeckt 
wird. Der Teiländerungsbereich 2 wird von 
dem Berechtigungsfeld „Hilgershausen“ 
überdeckt. Es wird empfohlen die Bergwerks-
eigentümer zum Vorhaben zu hören. Diese 
sind: 
zu „Dagobertshausen“ und „Hilgershausen“: 
von Waitzischen Erben GmbH & Co. KG, 
Theaterstraße 1, 34117 Kassel und 
zu „Mosheim III“, „Sipperhausen II“ und „Loh-
kopf“: Uniper Kraftwerke GmbH, Kleinengliser 
Straße 2, 34582 Borken (Hessen).  
Hier kann ich Ihnen als Kontaktperson Herrn 
Bräutigam (volker.braeutigam@uniper.energy) 
benennen. 
 
Diese Stellungnahme schließt die Belange 
anderer Dezernate des Regierungspräsidi-
ums Kassel nicht ein. 
 
 
Stellungnahme Dezernat 31.3 (Oberirdi-
sche Gewässer, Hochwasserschutz) vom 
03.02.2025: 
Die durch das Dezernat Oberirdische Gewäs-
ser, Hochwasserschutz, zu vertretenden Be-
lange werden durch die o. a. Bauleitplanung 
der Gemeinde Malsfeld, OT Ostheim, nicht 
berührt. 
 
 
Regionalplanerische Stellungnahme vom 
21.02.2025 
Die nachfolgende Stellungnahme gilt sowohl 
für die Flächennutzungsplanänderung der 
Gemeinde wie auch die Bebauungsplanände-
rung des Zweckverbandes.  
 
Mit den vorliegenden Bauleitplanungen sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Erweiterung des bestehenden Industrie- 
und Gewerbegebietes „Feldwiese“ in Malsfeld 
geschaffen werden. Die avisierte Erweiterung 
östlich der BAB 7 (14. Änderung und Erweite-
rung B-Plan Nr. 2) geht mit einer Teilaufhe-
bung (13. Änderung und Teilaufhebung B-

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und be-
achtet. Die genannten Berg-
werkseigentümer wurden im 
Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung bereits angeschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Plan Nr. 2) bereits bestehender Industrie- und 
Gewerbeflächen westlich der BAB 7 einher.  
Zu dem Vorhaben hatte es im Vorfeld bereits 
Abstimmungen mit der Oberen Landespla-
nungsbehörde gegeben. Die Aufhebung eines 
Vorranggebietes Industrie und Gewerbe Be-
stand einerseits sowie die Inanspruchnahme 
von Flächen des festgelegten Vorranggebie-
tes für Landwirtschaft andererseits finden im 
Rahmen eines raumordnerischen Flächen-
tauschs statt, so dass für die Umsetzung der 
Planung kein Zielabweichungsverfahren vom 
Regionalplan Nordhessen 2009 notwendig 
wird.  
Seitens der Regionalplanung kann dem ge-
planten Flächentausch zugestimmt werden. 
Zwar weist die Erweiterungsfläche hinsichtlich 
der Bodenwertigkeit höhere Bodenpunkte auf 
als die Tauschfläche, dafür ist die Tauschflä-
che annähernd 1 ha größer als die Erweite-
rungsfläche.   
 
Der festgesetzte Einzelhandelsausschluss 
entspricht den raumordnerischen Zielen und 
ist im weiteren Verfahren beizubehalten.   
 
 
Allerdings ist die Festsetzung 6 hinsichtlich 
der Doppelnutzung der Dachflächen mit PV 
von mind. 40 % zu ändern. Gemäß Kap. 
5.2.2.3 Ziel 1 Teilregionalplan Energie Nord-
hessen ist bei der Neuausweisung oder Ände-
rung von Bauflächen zur Errichtung von ge-
werblichen Gebäuden im Zuge der gemeindli-
chen Bauleitplanung zu regeln, dass auf min-
destens der Hälfte der neu entstehenden 
Dachflächen baulich dafür geeigneter Gebäu-
de die Installation von Anlagen zur Gewinnung 
solarer Strahlungsenergie (Fotovoltaik oder 
Solarthermie) zu erfolgen hat, soweit die Um-
setzung der Maßnahme wirtschaftlich zumut-
bar ist.   
 
Hinsichtlich der Verkehrsmengen und der zu 
erwartenden Immissionen sind die ergänzen-
den Aussagen des Verkehrs- sowie Immissi-
onsschutzgutachtens abzuwarten.  
 
Unter dem Gebot des Flächensparens rege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 des 
Zweckverbandes Gewerbe-
gebiet Mittleres Fuldatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 des 
Zweckverbandes Gewerbe-
gebiet Mittleres Fuldatal. 
 
 
 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 des 
Zweckverbandes Gewerbe-
gebiet Mittleres Fuldatal. 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

ich an, die PKW-Stellplätze zu begrenzen 
oder eventuell als Parkhaus anzulegen.  
 
 
Weiterhin empfehle ich im Hinblick auf die zu 
erwartenden Verkehrsmengen eines Logistik-
betriebes ausreichend Stellplätze für den zu 
erwartenden LKW-Verkehr vorzusehen, um 
die Problematik des „Wildparkens“ zu vermei-
den. 
Diese Stellungnahme berührt keine Entschei-
dung nach anderen Rechtsvorschriften.   
 

Bebauungsplanes Nr. 2 des 
Zweckverbandes Gewerbe-
gebiet Mittleres Fuldatal. 
 
Betrifft die 14. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 des 
Zweckverbandes Gewerbe-
gebiet Mittleres Fuldatal. 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

36 / Vodafone Stellungnahme vom 30.01.2025 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
16.01.2025. 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplan-
te Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht. Im Planbereich befinden sich keine Te-
lekommunikationsanlagen unseres Unterneh-
mens. Eine Neuverlegung von Telekommuni-
kationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht 
geplant. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unse-
re obenstehende Vorgangsnummer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umver-
legung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, 
etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum 
weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen 
Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier 
noch separat Stellung nehmen. Demnach gel-
ten weiterhin die bisherigen Kommunikations-
wege. Wir bitten dies für die nächsten Monate 
zu bedenken und zu entschuldigen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 

42 / Uniper Stellungnahme vom 30.01.2025 
Mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir mit, 
dass wir keine Anregungen zum vorgelegten 
Planverfahren haben. 
Die Planbereiche befinden sich in den Berg-
werksfeldern „Lohkopf“ und „Mosheim III“, u.a. 
aber auch, in nicht mehr in unserem Eigentum 
stehenden Feldern (in Dagobertshausen und 
Hilgershausen). 
Die Bereiche sind, nach den hier vorliegenden 
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

Unterlagen, von einer bergbaulichen Nutzung 
nicht betroffen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 

43 / Zweckver-
band Gewerbege-
biet Mittleres 
Fuldatal 

Stellungnahme vom 21.01.2025 
Zum geplanten Vorhaben sind unsererseits 
keine Anregungen oder Bedenken geltend zu 
machen. 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

1 / Amt für Bo-
denmanagement 
Homberg (Efze) 

Stellungnahme vom 31.07.2025 
Im Rahmen der Beteiligung des Amtes für Bo-
denmanagement Homberg (Efze) als Träger 
öffentlicher Belange zu der o. g. Bauleitpla-
nung nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Die Belange der von der Flurbereinigungsbe-
hörde zu vertretenden Aufgabenbereichen 
werden dahingehend berührt, dass das Vor-
haben im Flurbereinigungsverfahren Malsfeld-
Ostheim-West F 865 liegt. Ansprechpartner 
für das Flurbereinigungsverfahren ist Herr 
Schwarz (0611 535 2225) 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die 
obengenannte Planung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

2 / Autobahn 
GmbH 

Stellungnahme vom 14.07.2025 
Vielen Dank für die erneute Beteiligung an der 
o.g. Bauleitplanung. 
 
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde bereits 
mit Datum vom 13.02.2025 von hier eine Stel-
lungnahme zu dieser Bauleitplanung abgege-
ben. 
 
Hinsichtlich der erneuten Beteiligung teile ich 
Ihnen mit, dass die vorgenannte Stellungnah-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

me vollumfänglich und inhaltsgleich auch für 
die jetzige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB gilt. 

men. 
Erläuterung: 
Die Abwägung bleibt unverän-
dert. Die gegebenen Hinweise 
wurden im vorigen Verfahrens-
schritt zur Kenntnis genommen 
bzw. bezogen sich auf die Ebe-
ne des Bebauungsplanes. Die 
Abwägung erfolgte in letzterem 
Fall entsprechend im Verfahren 
zum Bebauungsplan beim 
Zweckverband Gewerbegebiet 
Mittleres Fuldatal. Hier wurde 
eine inhaltlich gleichlautende 
Stellungnahme abgegeben und 
berücksichtigt. 

3 / Hessen Mobil 
Straßen- und Ver-
kehrsmanagement 

Stellungnahme vom 24.07.2025 
Im Rahmen der o.g. Beteiligung gebe ich mei-
ne Stellungnahme ab. Von der gleichzeitig 
durchgeführten öffentlichen Auslegung habe 
ich Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
beinhaltet die Belange der integrierten Sied-
lungs- und Verkehrsplanung und die der be-
troffene Straßenbaulastträger. 
Die Gemeinde Malsfeld möchte mit der 39. 
Änderung des Flächennutzungsplans zwei 
Teilflächen neu auszuweisen. 
Ich verweise auf die im Vorverfahren abgege-
bene Stellungnahme vom 12.02.2025 mit dem 
Aktenzeichen 34c1 - 2025-041560 - BV 10.3 
Ye. Diese behält weiterhin ihre Gültigkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
Die Stellungnahme wurde 
beachtet. 
 

7 / Weitzische Er-
ben GmbH und 
Co. KG  

Stellungnahme vom 08.07.2025 
Auf Ihr Schreiben vom 03.07.2025 geben wir 
für die „Von Waitzische Bergbau GmbH“, die 
hier Bergrechte hält, die erbetene Stellung-
nahme ab: 
 
Das Plangebiet liegt im Wesentlichen auf dem 
Bergwerksfeld „Hilgershausen“ und eventuell 
mit seinem südlichen Rand auch auf dem 
Bergwerksfeld „Dagobertshausen“. 
Dort ist nach den uns vorliegenden Unterlagen 
kein aktiver Bergbau betrieben worden. Da 
aber die Bergwerksfelder sehr alt sind, ist aber 
nicht auszuschließen, dass bereits vor der Zeit 
der heute verfügbaren Aufzeichnungen in die-
sem Bereich historischer Bergbau umgegan-
gen ist, der das Plangebiet betreffen könnte. 
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TÖB‘s 
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Geäußerte Anregungen, Hinweise 
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der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

Es ist davon auszugehen, dass der Baugrund 
durch die Auswirkungen im Falle untertägigen 
Abbaus eine Auflockerung erfahren hat, 
dadurch weniger belastbar ist und somit un-
gleichmäßige Senkungen durch die Last eines 
möglichen Bauwerks (hier wohl: Hochregalla-
ger) nicht auszuschließen sind. Zudem ist 
nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, 
dass alle früher eventuell vorhandenen Hohl-
räume restlos verfüllt und Senkungen abge-
klungen sind. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und an 
den Vorhabenträger zur Be-
achtung weiter geleitet. 

9 / EAM Netz Stellungnahme vom 17.07.2025 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 03. 
Juli 2025 und teilen Ihnen mit, dass unserer-
seits grundsätzlich keine Bedenken gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplans beste-
hen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

11 / Gemeinde 
Morschen 

Stellungnahme vom 10.07.2025 
Gegen die in Ihrer Email vom 03.07.2025 ge-
nannten und erläuterten Änderungen im FNP 
der Gemeinde Malsfeld bestehen von Seiten 
der Gemeinde Morschen keine Einwände. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

15 / IHK - Koordi-
nierungsbüro für 
Raumordnung und 
Stadtentwicklung 

Stellungnahme vom 23.07.2025 
Wir haben die oben genannten Pläne geprüft 
und festgestellt, dass nach unserem Kennt-
nisstand Interessen der gewerblichen Wirt-
schaft nicht nachteilig berührt werden. 
Daher haben wir keine Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

16 bis 21 / Kreis-
ausschuss des 
Schwalm-Eder-
Kreises 
 

Stellungnahme vom 04.08.2025 
Wir nehmen Bezug auf Ihre Mail vom 
03.07.2025 und übersenden anbei die ge-
sammelten Stellungnahmen 
unseres Hauses zu dem vorgenannten Ver-
fahren: 
 

 

 1. Fachbereich 30 – Recht, Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung 
Gegen die 39. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Malsfeld bestehen 
aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde keine 
Bedenken. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 2. Fachbereich 37 – Brand-, Katastrophen-  
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
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Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

schutz und Rettungswesen Zu der Bauleitpla-
nung bestehen keine brandschutztechnischen 
Bedenken. 
 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 3. Fachbereich 53 – Gesundheitswesen 
Zu der o. g. Bauleitplanung bestehen von Sei-
ten der AG 53.3 „Öffentliche Hygiene“ keine 
Bedenken. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 4. Fachbereich 60 – Bauen und Umwelt 
a) AG 60.2 – Untere Bauaufsichts- und 
Denkmalschutzbehörde 
Gegen die geplante Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Malsfeld beste-
hen keine bauaufsichtlichen Bedenken. 
Denkmalschutzrechtliche Belange sind nicht 
berührt.  
b) AG 60.3 — Umwelt 
Aus Wasser aufsichtlicher Sicht bestehen ge-
gen die 39. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Malsfeld, Ortsteile 
Ostheim und Elfershausen, Teiländerungsbe-
reich 1 und 2, keine Bedenken. Trinkwasser-
schutz- und Überschwemmungsgebiete wer-
den nicht berührt. 
 
Gegen die 39. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Malsfeld zur 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für einen Flächentausch von ge-
werblichen Bauflächen und Flächen für die 
Landwirtschaft in den Teiländerungsbereichen 
1 und 2 bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken. Es wird auf die Stellungnahme vom 
12.02.2025 aus der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung verwiesen, weitere Anregungen oder 
Hinweise werden nicht gegeben. 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 5. Fachbereich 80 —- Wirtschaftsförderung 
Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen kei-
ne Bedenken. 
 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

 6. Fachbereich 83 — Landwirtschaft und 
Landentwicklung Aus landwirtschaftlicher 
Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
Änderung der Darstellung im Flächennut-
zungsplan als „Flächen für die Landwirtschaft“ 
(Teiländerungsbereich 1). 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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ratungs- und Beschlussvor-
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Im Zuge des Teiländerungsbereichs 2 gehen 
hochwertige landwirtschaftliche Böden verlo-
ren. 
 
Den Flächentausch mit schwächeren Böden 
im Zuge der 13. und 14. Änderung des Be-
bauungsplanes ist aus agrarstruktureller Sicht 
nicht als gleichwertig zu beurteilen. Weitere 
Hinweise zum Vorhaben gibt es nicht. 

 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 
Es wird an dieser Stelle jedoch 
darauf verwiesen, dass auf Be-
bauungsplanebene zum Einen 
im Rahmen der 14. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. über 
das Bodenschutzkonzept die 
wertvollen Lehmböden zur Bo-
denverbesserung mit zur Ver-
fügung gestellt werden und im 
Rahmen der 13. Änderung  ei-
ne vormals als Kompensations-
fläche festgesetzte Fläche zu 
großen Teilen (abzüglich einer 
Teilfläche mit CEF-Maßnahme) 
der Landwirtschaft wieder voll-
umfänglich zur Verfügung ge-
stellt wird. 
 

22 / Regionalbau-
ernverband 
Kurhessen e.V. 

Stellungnahme vom 06.08.2025 
Zu dem o. g. Planvorhaben und der damit u. 
a. verbundenen Erweiterung der Bebauungs-
pläne „Industrie- und Gewerbegebiet Feldwie-
se“ im Ortsteil Ostheim bzw. Elfershausen 
wurden bereits im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung die Belange der örtlichen Land-
wirtschaft vorgetragen. 
 
Die Beratungs- und Beschlussvorlage zu un-
seren vorgetragenen Inhalten haben wir zur 
Kenntnis genommen. 
 
In Ergänzung des vorliegenden Abwägungs-
ergebnisses fand am 18.06.2025 ein Erörte-
rungsgespräch in den Geschäftsräumen der 
EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH, 
34212 Melsungen, statt. Im persönlichen Ge-
spräch wurden die jeweiligen Bedenken zum 
Planvorhaben (vgl. unsere Stellungnahme 
vom 21.02.2025) erörtert und größtenteils Ab-
hilfe geschaffen. Die vereinbarten Lösungsan-
sätze befinden sich derzeit teilw. in der Um-
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setzung. 
 
Der in unserer Stellungnahme vom 
21.02.2025 vorgetragenen Inhalte zu der „Ver- 
und Entsorgung“ (vgl. Abschn. 8) von Nieder-
schlagswasser konnte nicht abschließend er-
örtert werden. Wir verweisen daher in diesem 
Punkt auf unsere vorliegende Stellungnahme 
und bittet um die Vorlage bzw. Planung einer 
geregelten Abwasserführung, respektive eines 
Abwasserkonzeptes, welches sich nicht nur 
auf die maßnahmengegenständliche Fläche 
begrenzt wird, sondern ebenso unterliegende 
Flächen großräumig mit einbezieht. Die Schaf-
fung von ausreichenden Vorflutkapazitäten 
sollte durch die bauliche Ertüchtigung der be-
stehenden Grabenstrukturen im näheren Um-
feld der maßnahmengegenständlichen Fläche 
erfolgen. Ziel ist es Überflutungen bzw. Ver-
nässung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 
im süd- und südwestlichen Bereich der Plan-
fläche zu vermeiden. Weitere Details sind un-
serer Stellungnahme vom 21.02.2025 zu ent-
nehmen. 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Punkte liegen keine weiteren Bedenken zu 
dem vorgetragenen Planvorhaben vor.  
Bei Rückfragen stehen wir gern zur Verfü-
gung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen und in Ab-
stimmung mit dem Regional-
bauernverband beachtet. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

25 / Stadt Hom-
berg (Efze) 

Stellungnahme vom 08.07.2025 
Bezugnehmend auf o. g. Schreiben, teilen wir 
Ihnen mit, dass der Magistrat 
der Kreisstadt Homberg (Efze) weder Anre-
gungen noch Bedenken zur 39. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorzubringen hat. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

27 / Stadt Span-
genberg 

Stellungnahme vom 14.07.2025 
Der Magistrat hat von der o. g. 39. Flächen-
nutzungsplanänderung der Gemeinde Mals-
feld Kenntnis genommen. 
Seitens der Stadt Spangenberg bestehen kei-
nerlei Einwände oder Anregungen zu der o. g. 
Planung.  

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

29 / NVV Stellungnahme vom 03.07.2025 
Von Seiten des NVV bestehen keine Einwän-
de zu o. g. Planung. 

 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

31 / Regierungs-
präsidium Kassel 

Stellungnahme Dezernat 31.3, Oberirdische 
Gewässer, Hochwasserschutz vom 
03.07.2025 
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Die durch das Dezernat Oberirdische Gewäs-
ser, Hochwasserschutz, zu vertretenden Be-
lange werden durch die o. a. Bauleitplanung 
der Gemeinde Malsfeld nicht berührt. 
 
 
Stellungnahme Dezernat 31.5 Kommunales 
Abwasser, Gewässergüte, Industrielles 
Abwasser, Wassergefährdende Stoffe vom 
04.07.2025 
 
Liegt in der Zuständigkeit der UWB. 
 
 
Stellungnahme des Dezernates 34 (Berg-
aufsicht) vom 15.07.2025 
Da der Geltungsbereich der Vorhabengebiet 
unverändert geblieben ist und vom Dezernat 
34 zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange 
des Bergbaus dem o.g. Vorhaben, nach Prü-
fung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht 
entgegenstehen wird von einer erneuten Stel-
lungnahme abgesehen. 
 
Meine Stellungnahme vom 30.01.2025 (Gz.: 
RPKS – 34-61 d 02/90-2020/3) an den 
Gemeindevorstand der Gemeinde Malsfeld 
behält mit allen dort gemachten Hinweisen 
(Berechtigungsfelder „Dagobertshausen“, 
„Mosheim III“, „Sipperhausen II“, „Lohkopf“ 
und „Hilgershausen“) weiterhin Gültigkeit. 
Stellungnahme des Dezernates  
 
Stellungnahme des Dezernates 31.1 
(Grundwasserschutz, Wasserversorgung, 
Altlasten, Bodenschutz) vom 23.07.2025 
Bezugnehmend auf die o.g. Beteiligungen 
übersende ich meine Stellungnahme für den 
Fachbereich „Altlasten, Bodenschutz“: Zu dem 
Vorhaben habe ich bereits im Februar 2025 im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB Stellung genommen. Die nun 
vorgelegten Unterlagen verursachen keine 
Änderung dieser Stellungnahme, sodass die-
se weiterhin Gültigkeit behält. 
 
Mitteilung Dezernat Regionalplanung, Bau-
leitplanung, Bauaufsicht, Regionalentwick-
lung vom 04.08.2025 

 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden beach-
tet, die Bergwerkseigentüme-
rin in beiden Verfahrens-
schritten beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Angeschriebene 
TÖB‘s 
lfd. Nr.  

Geäußerte Anregungen, Hinweise 
Datum der Stellungnahme 

Empfehlung zur Behandlung 
der Stellungnahmen 
(Vermerke, Erläuterungen, Be-
ratungs- und Beschlussvor-
schlag) 

Eine erneute regionalplanerische Stellung-
nahme zu der o.g. Bauleitplanung ist verzicht-
bar. 

Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

34 / Bundesamt 
für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Stellungnahme vom 03.07.2025 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- 
und Rechtslage werden Verteidigungsbelange 
nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum 
angegebenen Vorhaben seitens der Bundes-
wehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

36 / Vodafone Stellungnahme vom 29.07.2025 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplan-
te Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht.  
 
Im Planbereich befinden sich keine Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unse-
re obenstehende Vorgangsnummer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umver-
legung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, 
etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum 
weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen 
Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier 
noch separat Stellung nehmen. Demnach gel-
ten weiterhin die bisherigen Kommunikations-
wege. Wir bitten dies für die nächsten Monate 
zu bedenken und zu entschuldigen.  
 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. 

42 / Uniper Stellungnahme vom 17.07.2025 
Mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir mit, 
dass wir keine Anregungen zum vorgelegten 
Planverfahren haben. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 

43 / Zweckver-
band Gewerbege-
biet Mittleres 
Fuldatal 

Stellungnahme vom 08.07.2025 
Zum geplanten Vorhaben sind seitens des 
Zweckverbands Gewerbegebiet Mittleres 
Fuldatal keine Anregungen oder Bedenken 
geltend zu machen. 

 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men. 
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5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Alternativen 
Der Teiländerungsbereich 1 soll im Zuge des Flächentausches für den Teiländerungsbereich 2 in Flä-
chen für die Landwirtschaft geändert werden. 
Der Teiländerungsbereich 2 soll als Erweiterungsfläche für die westlich gelegenen gewerblichen Bau-
flächen auf Grund eines konkreten Vorhabens geändert werden. 
Einem privaten Vorhabenträger soll die Ansiedlung eines Hochregallagers / Verteilzentrums im Be-
reich der 11. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 sowie einer ca. 3,6 ha großen Erweiterungsfläche 
nach Osten in Richtung der Ortslage von Elfershausen ermöglicht werden.  
Ziel der Planung ist in erster Linie die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region. Am aktuellen 
Standort des Vorhabenträgers in Melsungen ist keine entsprechende Erweiterung für das geplante 
Vorhaben möglich. 
Die gewählte Fläche bietet sich auf Grund ihrer Lage und Nähe zur BAB 7 an. Eine vergleichsweise 
große, ähnlich geeignete Fläche, die kurzfristig entwickelt werden kann, steht im Umfeld des Vorha-
benträgers nicht zur Verfügung. 
Die Inanspruchnahme von im Regionalplan Nordhessen 2009 als Vorranggebiet für die Landwirtschaft 
ausgewiesenen Flächen (Erweiterungsbereich) soll im Rahmen eines Flächentauschs mit den im 
Rahmen der Teilaufhebung im Zuge der 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 aufgegebenen Flä-
chen erfolgen, so dass hier kein Abweichungsverfahren vom Regionalplan notwendig werden wird. 
 
Nullvariante / Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung 
Teiländerungsbereich 1: Die Fläche würde bis zu einer gewerblichen Entwicklung weiter landwirt-
schaftlich genutzt werden. 
Teiländerungsbereich 2: Weiterhin landwirtschaftliche Nutzung 

 


